


Textliche Festsetzungen

zum Ergänzungsplan Nr. 1 zum Bebauungsplan Nr. 34
- Roonstraße -

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.11.1968

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ist im Ergänzungsplan entsprechend § 4 der BauNVO vom 
26.06.1962 als "Allgemeines Wohngebiet" festgelegt.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse und durch die Grund- und 
Geschoßflächenzahl im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse gilt für 
die Bebauung an der Viktoriastraße und Bismarckstraße als Höchstgrenze. Für die Eigenheime 
an der Roonstraße ist die Geschoßzahl zwingend vorgeschrieben.

3. Baugestaltung

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der DVO zum BBauG 
in der Verbindung mit § 103 der BauONW.

Die Außenfronten aller Bauten sind in Ziegelrohbau oder Verblendbauweise aufzuführen. Sich 
dem Bau einordnende, andersartige Bauteile können zugelassen werden.

Die Bebauungstiefe ist von der Baulinie aus zu bemessen und soll 11,50 m nicht überschreiten.

Die Dächer sind als Satteldächer mit einer Neigung von 30° auszuführen. Drempel und Aufbauten 
sind nicht gestattet. Die Garagen sind an den ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten.

Bei der Schließung der Baulücke an der Bismarckstraße sind Trauf- und Firsthöhe der Nachbar-
bebauung anzugleichen.




